
RUBRIK

Die neue Verpackungsverordnung soll 
dazu beitragen, das Aufkommen von 
Verpackungsabfällen deutlich zu verrin-
gern. Sie gilt für den gesamten Lebens-
zyklus von Verpackungen. Verpackun-
gen dürfen nur dann in Verkehr ge-
bracht werden, wenn sie die in dieser 
Verordnung festgelegten Nachhaltig-
keitsanforderungen und Kennzeich-
nungsvorschriften erfüllen. 

Mit den Regelungen werden zudem 
Anforderungen in Bezug auf die erwei-
terte Herstellerverantwortung festgelegt. 
Wirtschaftsakteure werden dazu ver-
pflichtet, möglichst wenig Verpackungen 
zu verwenden, damit das Verpackungs-
aufkommen auf das Mindestmaß redu-

ziert werden kann. Auch sollen die Wie-
derverwendung sowie die Recyclingquo-
ten verbessert, der Rezyklatanteil erhöht 
und die Verwendung gefährlicher und 
schädlicher Stoffe schrittweise eingestellt 
werden. 

Anwendungsbereich
Wie bereits die bislang geltende Verpa-
ckungsrichtlinie, so gilt gemäß Art. 2 
auch die neue Verpackungsverordnung 
für alle Verpackungen, unabhängig vom 
verwendeten Material, und für alle Ver-
packungsabfälle, unabhängig davon, ob 
diese Abfälle in der Industrie, im sonsti-
gen verarbeitenden Gewerbe, im Einzel-
handel oder im Vertrieb, in Büros, im 
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INHALT Welche Regelungen  
bringt die neue  
Verpackungsverordnung?
Seit 1994 legt die „Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungs-
abfälle“ Anforderungen für Verpackungen sowie Zielvorgaben für die Verwer-
tung und das Recycling von Verpackungsabfällen in den EU-Mitgliedstaaten 
fest. Trotz dieser Regelungen ist die Menge an Verpackungsabfällen in der EU 
nach wie vor sehr hoch; so lag das Pro-Kopf-Aufkommen an Abfallverpackun-
gen im Jahr 2022 bei fast 186,5 kg. Zugleich besteht ein zu geringes Maß bei 
Wiederverwendung, Sammlung und Recycling, weshalb die EU-Kommission im 
November 2022 ihren Vorschlag für eine neue Verpackungsverordnung vorge-
legt hat. Die „Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle, zur Än-
derung der Verordnung (EU) 2019/1020 und der Richtlinie (EU) 2019/904 sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 94/62/EG“ wurde am 24. April 2024 vom Europä-
ischen Parlament und am 16. Dezember 2024 vom Rat endgültig angenom-
men. Sie wurde als Verordnung (EU) 2025/40 am 22. Januar 2025 im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht. Sie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung, d.h. am 11. Februar 2025, in Kraft. Die Regelungen gelten 
aber erst 18 Monate nach dem Inkrafttreten ab dem 12. August 2026.
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